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1. Kapitel 

Einleitung 

I. Problemstellung 

Straftäter und Strafverfolgungsorgane stellen das klassische! Gegenspieler-
paar des Strafverfahrens dar: Der Straftäter verletzt strafrechtliche 
Gebote/Verbote; die Strafverfolgungsbehörden sind im Interesse des den 
Regeln der Prävention folgenden strafrechtlichen Rechtsgüterschutzes gehalten, 
die Normübertretung zum Zwecke der anschließenden Sanktionierung des 
Täters aufzuklären. Daß der Straftäter naturgemäß bestrebt ist, sich der 
staatlichen Strafverfolgung im Hinblick auf die drohende Bestrafung zu 
entziehen, liegt auf der Hand. Hierbei stehen ihm zahlreiche Verhaltensalternati-
ven zur Verfügung. Beispielsweise wird er versuchen, seine Ergreifung durch 
Flucht vom Tatort zu verhindern; durch Vernichtung von Tatspuren oder 
sonstiger Beweismittel kann er der Überführung entgegenwirken. Im Verlaufe 
des Strafverfahrens wird der Täter die Tatbegehung leugnen, unter Umständen 
bezichtigt er Dritte der Verübung des Delikts. Häufig versucht er, in unlauterer 
Weise auf Zeugen Einfluß zu nehmen, etwa indem er sie zur Falschaussage 
anstiftet oder aber zur Abgabe eines falschen Alibis überredet. Selbst im 
abschließenden Verfahrensabschnitt, der Strafvollstreckung, vermag der Straf-
täter die Strafverfolgung z. B. durch Flucht aus der Justizvollzugsanstalt zu 
beeinträchtigen2 • Schließlich kann er bestrebt sein, die durch die Vortatbege-
hung erlangten Beutestücke zu sichern, etwa indem er das ihn verfolgende Opfer 
eines Diebstahls niederschlägt (§ 252 StGB). Alle diese Verhaltensweisen, 
gerichtet auf Abwehr bzw. Vereitelung der staatlichen Strafberechtigung, lassen 
sich unter dem Begriff der "Selbstbegünstigung" zusammenfassen. 

1 Neben der Beziehung Täter (Staat wird zukünftig infolge des seit dem 1.4.1987 in 
Kraft befindlichen Ersten Gesetzes zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im 
Strafverfahren (BG BI. I, 2496) auch die Beziehung Täter (Opfer zunehmend im Strafver-
fahren eine Rolle spielen. Zu den damit einhergehenden forensischen Belastungen für den 
Täter, der sich nunmehr nicht nur mit dem strafverfolgenden Staat, sondern auch mit dem 
über diverse Rechte verfügenden Opfer auseinandersetzen muß, was die Erfolgsaussichten 
der Strafverteidigung beeinträchtigen kann, siehe die kritischen Ausführungen von 
Schünemann, NStZ 1986,193 (196fT.) sowie umfassend Weigend, Deliktsopfer, S. 380fT., 
456fT., 465fT., 502fT., 545ff. Angesichts der damit eingeleiteten Trendwende (Küper, GA 
1980,201,217 spricht von der "Wiederentdeckung des Opfers") erscheint es angebracht, 
die Gegenspielerkonstellation zwischen Täter und Strafverfolgungsbehörden als "klas-
sisch" zu bezeichnen. 

2 Weitere Beispiele bei Hauswirth, Selbstbegünstigung, S. 10, 14f. 
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1. Der aUgemeine Ausgangspunkt der Selbstbegünstigungsdiskussion 

Selbstbegünstigungshandlungen sind gesellschaftlich unerwünscht, da sie die 
Strafverfolgung erschweren und im Erfolgsfall geeignet sind, das Vertrauen der 
Rechtsgenossen in die Funktionsfahigkeit des Strafverfolgungssystems zu 
unterminieren. Gleichwohl ist es nichts Ungewöhnliches, daß der Straftäter der 
ihm drohenden Bestrafung entgegenwirkt. So würde beispielsweise der von 
Beginn an geständige bzw. am Tatort bis zum Eintreffen der Polizei verharrende 
Täter eher auf Unverständnis denn auf zustimmende Bewunderung seitens der 
Rechtsgenossen stoßen. Mehr noch: gewisse Selbstbegünstigungshandlungen 
wie z. B. Flucht oder das Abstreiten der Tatbegehung werden von den 
Rechtsgenossen trotz der damit verbundenen Beeinträchtigung des Strafverfah-
rens als mehr oder weniger normal klassifiziert. Gleichwohl steht allein 
deswegen noch nicht fest, daß die Rechtsgemeinschaft derartige Handlungen 
tatenlos hinzunehmen hat; denn selbst weithin übliche Verhaltensweisen müssen 
keineswegs normativ geduldet werden. Allein die HaftgfÜnde in § 112 11 StPO 
unterstreichen das Bestreben der Rechtsordnung, sogar "einfache" selbstbegün-
stigende Verhaltensweisen wie "Flucht" durch teilweise einschneidende Maß-
nahmen zurückzudrängen bzw. bereits im Ansatz zu ersticken. 

Freilich lenkt gerade der Hinweis auf das Rechtsinstitut der Untersuchungs-
haft die Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, in der Selbstbegünstigungs-
handlungen staatlicherseits entgegengetreten wird. Im einzelnen stehen dem 
Staat zwei grundsätzliche Strategien zur Verfügung: 

Eine Reaktionsmöglichkeit besteht darin, die staatliche Ermittlungstätigkeit 
zu intensivieren, um die durch den Täter bewirkte Erschwerung der Verbre-
chensaufklärung zu kompensieren. Das Kennzeichen dieser Strategie besteht im 
Absehen von strafrechtlicher Sanktionierung selbstbegünstigender Handlungen 
zugunsten rein faktischer Reaktionen kompensatorischer Natur ohne Strafcha-
rakter. Die Besonderheit der rein faktischen Reaktion liegt folglich im Verzicht 
der Rechtsordnung auf das Aufstellen verhaltensleitender (strafbewehrter) 
Normen. Dadurch wird der sich selbst begünstigende Straftäter als Gegenspieler 
akzeptiert, den es zu überwinden, nicht jedoch zu bestrafen gilt. Im weiteren 
Sinne zählt insoweit auch die vorstehend genannte Untersuchungshaft zu den 
rein faktischen Reaktionen der Strafrechtsordnung gegenüber unerwünschten 
Selbstbegünstigungshandlungen. Denn Untersuchungshaft wird lediglich zum 
Zwecke der Sicherung des Strafverfahrens verhängt, ohne daß damit weiterrei-
chende, der Kriminalstrafe vorbehaltene Ziele verfolgt werden dürfen3 . 

Die Gründe für ein derartiges Verfahren der rein faktischen Reaktion 
gegenüber Selbstbegünstigungshandlungen mögen vielfältiger Natur sein. Sie 
können aus der Einschätzung resultieren, daß entsprechende selbstbegünsti-
gungsspezifische Strafbestimmungen wirkungslos blieben (Gedanke der not-
standsähnlichen Lage des Straftäters nach Tatbegehung4 ). Ebensogut wäre es 

3 Statt aller KleinknechtjMeyer, Rn. 5 vor § 112 mit Nachweisen. 
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denkbar, die Strategie der Kompensation selbstbegünstigender Verhaltenswei-
sen durch rein faktische Reaktionen auf ein bestimmtes kriminalpolitisches 
Programm zurückzuführen. Unabhängig davon sind dieser Lösung des Kon-
flikts zwischen Straftäter und Gemeinschaft jedoch verschiedene Schranken 
gesetzt. Einerseits ist es aufgrund der Ressourcenknappheit nicht möglich, das 
strategische Modell der rein faktischen Reaktion aufSelbstbegünstigungshand-
lungen beliebig auszuweiten. Die kompensatorische Steigerung der Ermittlungs-
maßnahmen verursacht Kosten, die nur bis zu einer gewissen Höhe auf die 
Gesellschaft umzulegen sind. Insoweit wird der strafverfolgende Staat gar nicht 
umhin kommen, auch den Straftäter in die Pflicht zu nehmen und damit 
"kostenmäßig" zu belasten. Dies geschieht durch das Aufstellen strafbewehrter 
Bestimmungen, mittels derer der Straftäter zur Abstandnahme von bestimmten 
Selbstbegünstigungshandlungen bewegt werden soll. Neben diesen strafökono-
mischen Überlegungen verlangt weitergehend das allgemeine Rechtsbe-
wußtsein, zumindest auf besonders schwerwiegende Selbstbegünstigungshand-
lungen durch Strafandrohung und -verhängung zu reagieren 5. Angesprochen ist 
damit der allgemeine Prozeß der Verankerung bzw. Verinnerlichung von 
normativ erwünschten Verhaltensmustern (Norminternalisierung). Erschießt 
z. B. der Täter den ihn verfolgenden Polizeibeamten oder tötet er einen 
Belastungszeugen, wird jedermann die Pönalisierung dieser Handlungen verlan-
gen, und zwar unabhängig davon, ob sich der Täter durch den straf verfolgenden 
Staat bedrängt sah. Das bedeutet, daß die mit der rein faktischen Reaktion auf 
Selbstbegünstigungshandlungen einhergehende Ausdehnung von Freiheitsräu-
men zugunsten des Straftäters ihrerseits rückgekoppelt werden muß zu den 
grundlegenden Wertentscheidungen der Strafrechtsordnung. Insoweit dürften 
beispielsweise Selbstbegünstigungshandlungen, die unbeteiligte Dritte schädi-
gen, kaum privilegierungsfähig sein, da kriminalpolitisch nicht plausibel 
gemacht werden könnte, weshalb der einzelne dem an sich illegitimen Selbst be-
günstigungsstreben des Straftäters Konzessionen erbringen soll. 

Daher besteht die zweite Strategie zur Bekämpfung selbstbegünstigenden 
Verhaltens in der Pönalisierung entsprechender Handlungen. Dieser zweite Weg 
folgt den herkömmlichen Gesetzmäßigkeiten der Verhaltensdetermination 
durch Strafrecht. Durch Verbotsnormen werden bestimmte Tabuzonen kreiert. 
Der Täter soll angehalten werden, von gewissen Selbstbegünstigungshandlun-
gen Abstand zu nehmen. Die einschlägigen Strafdrohungen zielen darauf ab, 
den Täter bereits vor Tatbegehung zu einer Kalkulation der Vor- und Nachteile 
der in Frage kommenden Selbstbegünstigungshandlungen zu veranlassen. Auf 
diese Weise wird ein Beitrag zur Normstabilisierung insgesamt geleistet: Dem 
potentiellen Täter soll die Deliktsbegehung infolge der einsetzenden Strafverfol-

4 Vorerst statt vieler Dieter Hoffmann, Selbstbegünstigung, S.69ff.; Erdmann, 
Selbstbegünstigungsgedanke, S. 20 ff.; Hauswirth, Selbst begünstigung, S. 29. 

5 Allgemein dazu Kunz, Bagatellprinzip, S.159ff.; Müller-Dietz, GA 1987, 134f. 
Weiterführend Neumann, ZStW Bd. 99 (1987), S. 567 (588ff.). 

2 H. Schneider 


